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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 Sondergebiet großflächiger Einzelhandel (§ 11 Abs. 3 BauNVO) 

Im Sondergebiet ist ein Einzelhandelsbetrieb für die Nahversorgung 
(Lebensmitteldiscounter) mit einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 911 m² zulässig.  

Zulässig ist der Handel mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten (Kernsortiment). Gemäß 
„Niederzierer Sortimentsliste“ sind folgende Sortimente nahversorgungsrelevant:  

- Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln 
- Apotheken  
- Kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegemittel, Drogerieartikel   

Zentrenrelevante oder nicht-zentrenrelevante Rand- und Nebensortimente gemäß 
„Niederzierer Sortimentsliste“ sind auf maximal 140 m² der Gesamtverkaufsfläche zulässig. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Überschreitung der Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 4 BauNVO) 

Im Sondergebiet darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO die zulässige Grundfläche durch 
Stellplätze und ihre Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden.  
 
3. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
Auf den Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
ist eine dichte Bepflanzung in Form einer einreihigen Strauchhecke mit standortgerechten, 
heimischen Laubgehölzen entsprechend folgender Pflanzenliste zu bepflanzen und 
dauerhaft zu erhalten.  

Der Pflanzabstand der Reihenpflanzungen beträgt zur Grundstücksgrenze mindestens 1 m. 
Die Sträucher sind in Gruppen von jeweils 2 – 7 Stück je Art zu pflanzen.  

Pflanzliste: 
 

Sträucher Lateinischer Name 
Hainbuche Carpinus betulus 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Hasel Coryllus avellana 
Weißdorn Crataegus monogyna 
Liguster Ligustrum vulgare 
Schlehe Prunus spinosa 
Hunds-Rose Rosa canina 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Schneeball Viburnum opulus 
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Pflanzqualität:  
Strauch / Heister 2 x verpfl., ohne Ballen, Höhe: 60-100 cm 

3. Ausgleichsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB) 
3.1 Ökologischer Ausgleich 

Ein Teil des Ausgleiches erfolgt über die im Plangebiet zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im Sondergebiet festgesetzte Fläche.  
Zusätzlich werden den Eingriffen auf dem im Plan festgesetzten Sondergebiet 2.878 
Ökopunkte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes zugeordnet. 
Der Ausgleich erfolgt über das Ökokonto „Eggersheim-Auf dem Kaufmännchen“ der 
Stiftung Rheinische Kulturlandschaft und wird vertraglich gesichert.  
 

HINWEISE 

Archäologische Funde:  
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde 
als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland,  
Außenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 
02425/9039-199, unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst 
unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den 
Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
Sümpfungsmaßnahmen: 
Der Vorhabensbereich ist nach den der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden 
Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2015 aus dem Revierbericht, Bericht 1, 
Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides – Az.: 61.42.63 -2000-
1-) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten 
Grundwasserabsenkungen betroffen. Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt 
durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren 
Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im 
Vorhabensgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht 
auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen 
ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei 
einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der 
Tagesoberfläche führen. 

Baugrundverhältnisse: 
Das Plangebiet liegt in einem Auegebiet. Wegen der Bodenverhältnisse im Auegebiet sind 
bei der Bauwerksgründung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im 
Gründungsbereich, erforderlich. Hier sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik“ 
DIN EN 1997-1 mit nationalem Anhang, die Normblätter der DIN 1054 „Baugrund – 
Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen“, und der DIN 18 
196 „Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke“ mit der Tabelle 4, 
die organische und organogene Böden als Baugrund ungeeignet einstuft, sowie die 
Bestimmungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten. 
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Grundwasserverhältnisse: 
Der natürliche Grundwasserspiegel steht nahe der Geländeoberfläche an. Der 
Grundwasserstand kann vorübergehend durch künstliche oder natürliche Einflüsse 
verändert sein. Bei den Abdichtungsmaßnahmen ist ein zukünftiger Wiederanstieg des 
Grundwassers auf das natürliche Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vorschriften der 
DIN 18 195 „Bauwerksabdichtungen“ zu beachten. Es darf keine Grundwasserabsenkung 
bzw. -ableitung - auch kein zeitweiliges Abpumpen - nach Errichtung der baulichen Anlage 
erfolgen. Weiterhin dürfen keine schädlichen Veränderungen der Beschaffenheit des 
Grundwassers eintreten. Weitere Informationen über die derzeitigen und zukünftig zu 
erwartenden Grundwasserverhältnisse kann der Erftverband in Bergheim geben. 
(www.erftverband.de) 

Einsichtnahme von Vorschriften: 
Die in Bezug genommenen und der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, 
Verordnungen, Erlasse, DIN-Normen und Gutachten) können im Rathaus der Gemeinde 
Niederzier während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.  
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Anlage zu den Textlichen Festsetzungen: Niederzierer Sortimentsliste  
 
Nahversorgungsrelevante Sortimente 
WZ 2008 Bezeichnung 

47.11; 47.2 Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren Facheinzelhandel mit 
Nahrungsmitteln 

47.73 Apotheken 
47.75 Kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegemittel, Drogerieartikel 
  
Zentrenrelevante Sortimente 
WZ 2008 Bezeichnung 
47.41   Datenverarbeitungsgeräte, periphere Geräte und Software 
47.42 Telekommunikationsgeräte 
47.43 Geräte der Unterhaltungselektronik 

aus 47.51 
Haushaltstextilien ohne Bettwaren (z. B. Haus- und Tischwäsche), 
Kurzwaren, Schneidereibedarf, Handarbeiten sowie Meterware für 
Bekleidung und Wäsche 

aus 47.53 Heimtextilien (Gardinen, Dekorationsstoff, Vorhänge) 

aus 47.54 Elektrische Haushaltsgeräte (Kleingeräte ohne Waschmaschinen, 
Kühlschränke, Spülmaschinen, Herde und Öfen) 

47.59.2 Keramische Erzeugnisse und Glaswaren 

aus 47.59.9 Haushaltsgegenstände (Koch-, Brat- und Tafelgeschirr, Schneidwaren, 
Bestecke) 

47.59.3 Musikinstrumente und Musikalien 
47.61.0 Bücher 
47.62.1 Fachzeitschriften, Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen 
47.62.2 Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel 
47.63 Bespielte Ton- und Bildträger 

aus 47.64.2 Sportartikel (Sportbekleidung, Sportschuhe ohne Sportgroßgeräte, 
Campingartikel) 

47.65 Spielwaren, Bastelartikel 
47.71   Bekleidung 
47.72 Schuhe, Lederwaren und Reisegepäck 
47.74 Medizinische und orthopädische Artikel 

aus 47.75 Kosmetische Erzeugnisse und Parfümerieartikel (über 
Nahversorgungsrelevanz hinausgehend) 

aus 47.76.1 Schnittblumen 
47.77   Uhren und Schmuck 
47.78.1 Augenoptiker 
47.78.2 Foto- und optische Erzeugnisse 

47.78.3 Kunstgegenstände, Bilder kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken, 
Münzen und Geschenkartikel 

  
Nicht zentrenrelevante Sortimente 
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WZ 2008 Bezeichnung 
aus 47.51 Bettwaren (u.a. Matratzen, Lattenroste, Ober- und Unterdecken) 

47.52.1 

Metall- und Kunststoffwaren (u. a. Schrauben und -zubehör, 
Kleineisenwaren, Bauartikel, Dübel, Beschläge, Schlösser und 
Schlüssel, Installationsbedarf für Gas, Wasser, Heizung und 
Klimatechnik, Bauelemente aus Eisen, Metall und Kunststoff, 
Werkzeuge aller Art, Werkstatteinrichtungen, Leitern, Lager- und 
Transportbehälter, Spielgeräte für Garten und Spielplatz, Drahtwaren, 
Rasenmäher) 

47.52.3 Anstrichmittel, Elektroinstallationszubehör, Bau- und Heimwerkerbedarf 
aus 47.3  Tapeten, Teppiche und Bodenbeläge 

aus 47.54 Elektrische Haushaltsgeräte (nur Großgeräte wie Waschmaschinen, 
Kühlschränke, Spülmaschinen, Herde und Öfen) 

47.59.1 Wohnmöbel, Kücheneinrichtungen, Büromöbel 
aus 47.59.9 Lampen, Leuchten und Beleuchtungsartikel 

aus 47.59.9 Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren (u. a. Drechslerwaren, Korbmöbel, 
Bast- und Strohwaren), Kinderwagen 

aus 47.59.9 Bedarfsartikel für den Garten, Gartenmöbel, Grillgeräte 
47.64.1 Fahrräder, Fahrradteile und -zubehör 
aus 47.64.2 Sportgroßgeräte, Campingartikel und Campingmöbel 

47.76.1 
Pflanzen, Saatgut und Düngemittel (u. a. Baumschul-, Topf- und 
Beetpflanzen, Weihnachtsbäume, Blumenbindereierzeugnisse, 
Blumenerde, Blumentöpfe) 

47.76.2 Zoologischer Bedarf und lebende Tiere 
47.79   Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren 
 
Die Auflistung der nicht zentrenrelevanten Sortimente ist nicht abschließend.  
 
 


